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B. FESTSETZUNGEN 

1. Die beiliegende Bebauungsplanzeichnung unter A. ist Bestandteil dieses Bebau-
ungsplanes 

2. Geltungsbereich / Abgrenzungen 

Der Geltungsbereich ist durch Planzeichen im Planteil festgesetzt. 

Das Planungsgebiet umfasst insgesamt eine Größe von 52.452 m2, ca. 
5,25 ha.  

3. Art der baulichen Nutzung 

3.1  Es wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan Sondergebiet „Freiflächen-
photovoltaikanlage Witzenzell - Süd“ festgesetzt nach § 11 Abs. 2 BauNVO in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist. 

Folgende Nutzungen sind zulässig: 

- Freistehende (gebäudeunabhängige) Photovoltaikmodule  
- Nebenanlagen, die als technische Einrichtungen zur Erzeugung, Um-

wandlung, Speicherung und Abgabe von elektrischer Energie notwendig 
sind. 

- Entsprechend § 12 Abs. 3a BauGB sind im Rahmen der festgesetzten 
Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

- Nach Ablauf der Nutzung als Photovoltaikanlage sind die Flächen in ihren 
Urzustand zurückzuversetzen. Nach Rückbau aller Anlagen ist als Folge-
nutzung der Ausgangszustand vor der Sondernutzung als landwirtschaftli-
che Nutzfläche wiederherzustellen. 

4. Maß der baulichen Nutzung 

4.1 Maximale Grundflächenzahl 

Die maximale Grundflächenzahl (GRZ) wird in Abhängigkeit der Grundstücks-
fläche wie folgt festgesetzt: 

max. GRZ: 0,50 

4.2  Höhe baulicher Anlagen 

Maximale Modulhöhe einschl. Tragekonstruktion gemessen zwischen natürli-
chem Gelände und Oberkante Modul:  3,50 m 

Maximale, zulässige Gebäudehöhe gemessen zwischen natürlichem Gelände 
und Oberkante Gebäude:  5,00 m 
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5. Baugrenze 

Die überbaubare Fläche für Photovoltaikmodule und Gebäude werden durch 
Baugrenzen im Sinne des § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. 

6. Dächer 

Alle Gebäude sind mit Flach- und Satteldächern auszuführen. 
Durchbrüche, Lüftungsöffnungen und dergleichen sind siedlungsabgewandt 
anzuordnen.  

7.  Werbeanlagen 

Eine max. Werbefläche von insgesamt 5,0 m² ist an der Einfriedung im Zu-
fahrtsbereich zulässig. Freistehende Großtafelwerbeanlagen, beleuchtete 
Werbetafeln und Fahnen sind unzulässig. 

8.  Auffüllungen, Abgrabungen und Einfriedungen 

Die Höhe zulässiger Auffüllungen beträgt max. 0,50 m, Abgrabungen sind bis 
zu einer max. Tiefe von 0,50 m zulässig. Stützmauern sind unzulässig. 
Auffüllungen müssen mit inertem Material bzw. mit dem Aushubmaterial des 
Planungsbereiches erfolgen. Anfallendes Aushubmaterial wird nach Kabel- 
und Leitungsverlegung wieder fachgerecht vor Ort eingebaut. 

Als Einfriedungsmaterial werden Metall- und Drahtzäune, auch mit Kunststoff-
ummantelung und Übersteigschutz bis zu einer Höhe von 2,00 m zugelassen. 
Die Gesamthöhe von 2,20 m über der Geländeoberkante darf nicht überschrit-
ten werden. Es sind nur Punktfundamente zulässig. 
Zwischen Zaununterkante und Boden ist ein Abstand von mind. 20 cm einzu-
halten. 

9. Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung 

Ein Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung bzw. an die öffentliche 
Abwasserentsorgung ist nicht notwendig. Die Löschwasserversorgung ist über 
einen Hydranten in etwa 300 m Entfernung nach Norden im OT Witzenzell si-
chergestellt. 
Das von den Modulen abfließende Niederschlagswasser ist breitflächig über 
die belebte Bodenzone zu versickern, eine punktuelle Versickerung ist nicht 
zulässig.  
Sämtliche Bodenbefestigungen sind in sickerfähiger Ausführung herzustellen, 
damit das Niederschlagswasser breitflächig über die belebte Bodenzone versi-
ckern kann. Im Bereich der Zufahrt zum Planungsgebiet sind Bodenbefesti-
gungen mit durchlässigen Belägen, wie Rasengittersteine oder Rasenfugen-
pflaster zu verwenden. 
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10. Grünordnerische Festsetzungen 

10.1  Die bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Grünflächen (Teilfläche der 
Fl.-Nr. 2562 Gemarkung Arrach) südlich von Witzenzell soll durch nachste-
hende Maßnahmen aufgewertet werden: 

 Herausnahme des Grünlandes aus intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung, keine Bodenbearbeitung, kein Pflegeumbruch und keine Düngung 

(eine Erhaltungsdüngung mit Festmist ist im Einzelfall möglich). 

 Keine Pflanzenschutzmittel 

 Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland 

 mindestens ein- und maximal zweischürige Mahd im Jahr (1.Schnitt ab 

15. Juni, 2. Schnitt ab 15. August), Abfuhr des Mähgutes, keine Mulchung 

10.2   Zur Eingrünung des Planungsgebiets ist eine 2-reihige Hecke aus heimischen 
Sträuchern anzulegen. An der Ostseite sind einzelne bestehende Bäume und 
Sträucher zu erhalten und in die Eingrünung zu integrieren. (Artenauswahl 
siehe 10.3).  
In den ersten 3 Jahren sind die Heckenbereiche regelmäßig auszumähen, da-
mit ein sicheres Anwachsen der Pflanzen garantiert werden kann. 
Abschnittsweises „Auf den Stock setzen“ ist nach 7 Jahren möglich. Schnittgut 
ist zu entfernen. Als Zeitraum für Rückschnitte ist der 01. Oktober bis 28. Feb-
ruar einzuhalten. Nicht angewachsene Pflanzen sind zu ersetzen. 

Die Wiesenflächen und Modulzwischenräume sind als Extensivgrünland mit 
einer 1 – 2-maligen Mahd zu entwickeln. Als Alternative ist eine Beweidung 
zulässig.  
Der Einsatz von Düngemitteln oder Pestiziden ist unzulässig.  

10.3  Bei der Anlage der Pflanzungen sollen Pflanzen aus der folgenden Pflanzliste 
verwendet werden: 

Sträucher 1. und 2. Ordnung, 2xv, 60-100 cm hoch 

Cornus mas – Kornelkirsche 
Corylus avellana – Hasel 
Sambucus nigra – Schwarzer Holunder 
Rhamnus frangula – Faulbaum 
Prunus avium – Vogel - Kirsche 
Prunus spinosa – Schlehe 
Viburnum lantana – Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball 
Cornus sanguinea – Blut- Hartriegel 
Ligustrum vulgare – Gemeiner Liguster 
Rosa arvensis – Kriech-Rose 
Rosa canina – Hunds-Rose 
Rosa glauca – Blaue Hecht-Rose 
Rosa multiflora – Vielblütige Rose 
Ribes alpinum – Alpen-Johannisbeere 
Lonicera nigra – Schwarze Heckenkirsche 
Lonicera xylosteum – Gemeine Heckenkirsche 
Salix aurita – Öhrchen-Weide 
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Salix caprea – Sal-Weide 
Salix purpurea – Purpur-Weide 

11. Immissionsschutz 

Ausgehende Geräusche, wie tieffrequente, vom Transformator abstrahlende 
Geräusche müssen bei nächstgelegenen Wohngebäuden, die in der TA-Lärm 
genannten Anforderungen erfüllen. 
Lärmintensive Wartungsarbeiten sind nur werktags tagsüber in der Zeit von 
7:00 – 20:00 Uhr zulässig. 

Eine dauerhafte Beleuchtung der Anlage ist unzulässig. 

C. HINWEISE DURCH TEXT 

1. Schäden, die bei der Errichtung der Photovoltaikanlage an den Flurwegen entstehen, sind 
durch den Betreiber der Anlage zu beseitigen. 

2. Emissionen / Immissionen 
Die im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung ausgehenden Emissionen und Immissio-
nen sind hinzunehmen. 

3. Zur Auffüllung des Geländes darf nur nicht verunreinigter und natürlicher Bodenaushub 
ohne Mutterboden verwendet werden, der nachweislich nicht aus Altlastverdachtsflächen 
stammt. 
Oberboden, der bei der Errichtung oder Änderung von baulichen Anlagen sowie bei Ver-
änderung der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbaren Zustand zu halten und vor 
Vernichtung und Vergeudung zu schützen. 

4. Bei Auftreten von auffälligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich der 
Markt Falkenstein zu verständigen. 

5. Funde historischer Art (z.B. Bodenfunde) unterliegen der gesetzlichen Meldepflicht gemäß 
Art. 8 DSchG und sind unverzüglich entweder der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landratsamtes Cham oder direkt dem Bayer. Landesamt für Denkmalpflege bekannt zu 
machen. Dem Beauftragten der Denkmalpflege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestat-
ten. 

6. Verzinkte Rammprofile oder Erdschraubanker dürfen nur eingebracht werden, wenn die 
Eindringtiefe über dem höchsten Grundwasserstand liegt. Dieser ist durch Baugrundunter-
suchungen zu ermitteln. Alternativ sind andere Materialien (z.B. unverzinkter Stahl, Edel-
stahl, Aluminium, Zink-Aluminium-Magnesium Legierung) oder andere Gründungsverfah-
ren zu verwenden. 

7. Betriebsgebäude sind bis zu einer Höhe von 25 cm über Gelände konstruktiv so zu ge-
stalten, dass oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann. 
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(Abb. 3: Mäßiger Oberflächenabfluss nördlich vom OT Witzenzell) 

8. Die Anschlüsse der Photovoltaikanlage erfolgen mit Erdkabel. Bei allen mit Erdarbeiten 
verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist die Bayernwerk AG – Netzcenter 
Schwandorf und der örtliche Energieversorger Rupert Heider & Co. KG in Wörth an 
der Donau zu verständigen. Um Unfälle und Kabelschäden zu vermeiden, müssen die 
Kabeltrassen örtlich genau bestimmt und die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen fest-
gelegt werden.  

9. Vom Betreiber der Anlage ist zur Brandbekämpfung ein 30 kg CO2 Löscher bereitzustellen 
und die gemeindliche Feuerwehr ist auf die getroffenen Brandschutzvorkehrungen und die 
besonderen Gefahren entsprechend einzuweisen. 
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D. BEGRÜNDUNG 

(Abb.4 – Luftaufnahme– Planungsgebiet „rot“) 

1. Rahmenbedingungen 

1.1 Lage des Planungsgebietes 

Das Planungsgebiet liegt östlich der Staatsstraße St 2148 und südlich der Kreisstraße 

CHA 15, am südlichen Ortsrand von Witzenzell. 

Das Planungsgebiet liegt auf einer Teilfläche der Flurnummer 2562 Gemarkung Arrach. 

Der Geltungsbereich umfasst 52.452 m², ca. 5,2 ha. 

1.2 Aussagen des Flächennutzungsplanes 

Das betroffene Flurstück ist im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft 

ausgewiesen, im Zuge des Bauleitverfahrens wird der Flächennutzungsplan im Parallel-

verfahren in ein Sondergebiet „Photovoltaik“ nach § 11 Abs. 2 geändert.  

1.3 Regionalplan 

Das Gemeindegebiet von Falkenstein befindet sich in der Region 11 – Regensburg im 

Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern und wird dem Nahbereich Roding zugeord-

net. 

Aufgrund der Nähe zum Grenzgebiet zur Tschechischen Republik gehört der Markt Fal-

kenstein zu den ländlichen Bereichen, deren Entwicklung in besonderem Maße gefördert 

werden soll, damit der Bereich Landkreis Cham als Brückenfunktion zwischen den Räu-

men im Westen und Osten wieder erlangt werden kann. Nachfolgender Ausschnitt aus 

dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) verdeutlicht diese Brückenfunktion: 
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Abb. 5: Ausschnitt aus Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP) 

Der Markt Falkenstein liegt südlich der Bundesstraße B 16 und westlich der Bundesstraße 

B 20, zwei Achsen von überregionaler Bedeutung von Regensburg und Straubing Rich-

tung Osten zur Grenze in die Tschechische Republik. Das Planungsgebiet ist über die 

Staatsstraße St 2148 und die Kreisstraße CHA 15 angebunden. 

Durch die Fortschreibung des Regionalplans der Region 11 (Bereich Regensburg) werden 

folgende Ziele für das Oberzentrum Cham vorgebracht: 

 Beschleunigter Ausbau der überregionalen Verkehrsverbindungen sowohl nach Wes-

ten, als auch zur Tschechischen Republik und eine Verbesserung der Verkehrsanbin-

dung an das Regionalzentrum Regensburg 

 Ausweitung der Erwerbsmöglichkeiten durch Ausbau bestehender und Ansiedlung 

neuer Betriebe, insbesondere bei einer verkehrsgünstigen Lage am überregionalen 

Straßennetz. 

 Mit Hilfe von modernen Kommunikationsmitteln sollen die Standortbedingungen weni-

ger verkehrsgünstig gelegener Orte aufgewertet werden. 

 Das Dienstleistungsgewerbe im Oberzentrum Cham ist weiterzuentwickeln. 

 Ausbau des produzierenden Gewerbes, vorzugsweise in den Branchen mit einem hö-

heren durchschnittlichen Qualitätsniveau der Arbeitsplätze 

 Erhöhung der saisonunabhängigen Dauerarbeitsplätze. 

 Maximierung und Stabilisierung des Anteils an möglichst sicheren und qualitativ hö-

herwertigen Arbeitsplätzen. 

 Förderung der Ausbildungsmöglichkeiten. 

 Stärkung des spezialisierten Dienstleistungsgewerbes. 

 Abbau der hohen Fernpendlerquote. 

Laut dem Regionalplan in Kapitel X „Energieversorgung“ lautet das fachliche Ziel: „Der 

weitere Ausbau der Energieversorgung soll in allen Teilräumen der Region ein ausrei-

chendes, möglichst vielfältiges, preisgünstiges und umweltverträgliches Energieangebot 

sicherstellen. Die Energieversorgung soll auch dazu beitragen, die Standortvoraussetzun-

gen der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere in den zentralen Orten und an den Ent-

wicklungsachsen, zu verbessern.“  
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Die Planungsinteressen der Marktgemeinde Falkenstein richten sich nach den Zielvorga-

ben aus dem Regionalplan, um den Anteil der notwendigen Flächen zur Energieversor-

gung zu erhöhen. Die Entwicklung des ländlichen Teilraumes soll in besonderem Maße 

gefördert werden, wie im nachfolgenden Ausschnitt aus der Raumstrukturkarte des Regio-

nalplanes ersichtlich ist: 

Abb. 6: Ausschnitt aus Regionalplan Region 11 - Regensburg, Auszug Strukturkarte 

1.4 Nutzung 

Für den Markt Falkenstein ist es von großer Bedeutung die Sicherung des Bestandes von 

Betrieben und eine Neuansiedlung und Schaffung von saisonunabhängigen Arbeitsplät-

zen zu fördern. 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan beabsichtigt die Gemeinde im Hinblick auf 

den ländlichen Teilraum der Region 11, das Angebot für Flächen zur Energieversorgung 

im Markt Falkenstein deutlich weiterzuentwickeln. Die überplanten Bereiche werden der-

zeit intensiv landwirtschaftlich als Grünland oder Ackerflächen genutzt. 

1.5 Verkehr 

Das Planungsgebiet ist über die Staatsstraße St 2148 und über die Kreisstraße CHA 15 in 

Richtung Falkenstein angebunden. 
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1.6. Immissionen 

Der Bereich des Planungsgebietes wird derzeit in mäßigem Umfang mit Lärmimmissionen 

durch die Kreisstraße CHA 15 und durch den Ortsteil Witzenzell belastet. Geringe Belas-

tungen aus der Landwirtschaft bestehen ebenfalls. 

2. Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Die Marktgemeinde Falkenstein entscheidet auf Antrag des Vorhabensträgers, eines An-

bieters für saubere und wirtschaftliche Energiekonzepte aus der Region Nürnberg, über 

die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens zur Bereitstellung von Flächen zur Energie-

versorgung. Das Planungsgebiet liegt am südlichen Ortsrand von Witzenzell. Geplant ist 

eine Freiflächenphotovoltaikanlage mit etwa 5,0 MW elektrischer Leistung, die in das vor-

handene Stromnetz am Standort OT Witzenzell angebunden werden soll.  

Sollte die Planung nicht realisiert werden, so ist eine Abwanderung des Vorhabensträgers 

in die umliegenden Gemeinden, v. a. in das Oberzentrum Cham oder in das Regional-

zentrum Regensburg zu erwarten. 

3. Planungskonzept 

3.1. Grundgedanken 

Im Bereich des OT Witzenzell liegt das Planungsgebiet am südlichen Ortsrand. Die Kreis-

straße CHA 15 ermöglicht kurze Wege zur überregionalen Verkehrsanbindung, was eine 

Reduzierung der Lärmbelastung und einer Verringerung des innerörtlichen Verkehrs zur 

Folge hat. 

Aus den Zielen des Regionalplanes lässt sich herleiten, dass eine Bestandssicherung von 

Betrieben und eine Neuansiedlung zur Sicherung und Schaffung von saisonunabhängigen 

Arbeitsplätzen von größter Wichtigkeit sind. Der Anteil von möglichst sicheren und qualita-

tiv höherwertigen Arbeitsplätzen soll gesteigert werden. 

Die Nutzung erneuerbarer Energien trägt wesentlich zum Klimaschutz bei. Durch die Nut-

zung von Sonnenstrom wird kein klimaschädliches CO2 produziert und gleichzeitig werden 

wertvolle Ressourcen geschont. Des Weiteren stärkt der Ausbau der dezentralen Energie-

versorgung die regionale Wertschöpfung und unterstützt damit den ländlichen Raum 

nachhaltig. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB ist die Nutzung erneuerbarer Energien in den 

Bauleitplänen zu berücksichtigen.  

Der Markt Falkenstein erlässt eine Richtlinie zur Festlegung von PV-Freiflächenanlagen 

im Gemeindegebiet. 

Die vereinbarte Rückbauverpflichtung über Bürgschaften und oder Dienstbarkeiten wird 

mittels Durchführungsvertrag mit dem Markt Falkenstein gesichert.  

Die Flächen für den Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft werden innerhalb 

des Baugebietes ausgewiesen. 

Es besteht ein überragendes öffentliches Interesse am Ausbau und der Nutzung von er-

neuerbaren Energien gem. EEG. 
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3.2 Art der baulichen Nutzung 

Das Planungsgebiet wird entsprechend im vorhabenbezogenen Bebauungsplan als „Son-

dergebiet Photovoltaik“ festgesetzt.  

Die zulässigen Nutzungen sind im Teil B unter Pkt. 3 der Textlichen Festsetzungen aufge-

führt. 

3.3 Maß der baulichen Nutzung 

Die maximale Grundflächenzahl (GRZ) entspricht dem Wert der Baunutzungsverordnung. 

Die Überbaubarkeit mit Gebäuden und Modulen wird in Abhängigkeit von der Grund-

stücksgröße festgesetzt. 

Zulässig ist im Bereich des Sondergebietes ausschließlich der Errichtung von freistehen-

den Photovoltaikmodulen, sowie der Zweckbestimmung des Sondergebietes dienenden 

Nebenanlagen. Zur Vermeidung einer signifikanten Fernwirkung wird die max. Höhe der 

Module auf 3,50 m und der Gebäude auf max. 5,00 m beschränkt. 

Aus naturschutzfachlichen Interessen ist eine Gegenüberstellung von bebauungsfreien 

Bereichen und die wirtschaftliche Nutzung im Hinblick auf eine möglichst geringe Boden-

versiegelung notwendig. 

3.4 Baugrenzen  

Die festgesetzten Baugrenzen ergeben sich aus den erforderlichen Abständen zu der Ein-

friedung der Anlage. Zufahrten, Umfahrungen und Einfriedungen können auch außerhalb 

der Baugrenzen errichtet werden. 

3.5 Dächer 

Die zulässigen Dachformen werden durch Festsetzungen eingeschränkt. Ziel der Festset-

zung ist es, dass sich die Beschaffenheit und die Abmessungen des Daches gut in die 

Anlage einfügt. 

3.6 Werbeanlagen 

Eine Werbefläche von insgesamt max. 5,0 m² an der Einfriedung im Zufahrtsbereich ist 
zugelassen. Freistehende Großtafelwerbeanlagen, beleuchtete Werbetafeln und Fahnen 
werden explizit ausgeschlossen. 

3.7  Einfriedungen 

Als Einfriedungsmaterial werden Metall- und Drahtzäune, auch mit Kunststoffummante-
lung und Übersteigschutz bis zu einer Höhe von 2,00 m zugelassen. Die Gesamthöhe von 
2,20 m über der Geländeoberkante darf nicht überschritten werden. Es sind nur Punktfun-
damente zulässig. 
Zwischen Zaununterkante und Boden ist ein Abstand von mind. 20 cm für das Wanderver-
halten von Kleintieren einzuhalten. 



 13 von 14 

Vorhabenbez. Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Witzenzell - Süd“ – Textliche Festsetzungen u. Be-
gründung i. d. F. vom 13.02.2025 

3.8 Ver- und Entsorgung 

Im Rahmen der Erschließung des Planungsgebietes soll die künftige Niederschlagsbesei-

tigung breitflächig über die belebte Bodenzone versickern. Das Gelände soll weitestge-

hend dem natürlichen Verlauf entsprechen, Auffüllungen dürfen nur mit anstehendem 

inertem Material oder Aushubmaterial errichtet werden. 

Ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation bzw. Wasserversorgung ist nicht erforder-

lich. Telekommunikationsanlagen sind im Planungsbereich ebenfalls nicht erforderlich. 

Die Stromversorgung wird über das Netz der Bayernwerke AG – Netzcenter Schwandorf 

gesichert, der Einspeisepunkt der erzeugten elektrischen Energie befindet sich in unmit-

telbarer Nähe im Norden des Planungsgebietes.  

Die Entsorgung von Abfall ist auch nicht erforderlich, es wird aber darauf hingewiesen, 

dass Abfälle während der Bauphase zu sortieren und einem geeigneten Recyclingsystem 

zuzuführen sind. 

3.9 Erschließung 

Die verkehrsrechtliche Erschließung erfolgt von Kreisstraße CHA 15 und der Gemeinde-

verbindungsstraße Witzenzell nach Haunsbach zu einem Feldweg (Flurnummer 2567 

Gmkg. Arrach), der das Planungsgebiet erschließt. Die innere Erschließung erfolgt über 

Umfahrungen auf Schotterrasen oder über die bestehenden Wiesenflächen zu den einzel-

nen Modultischen.  

3.10  Immissionsschutz 

Eine Störung des Straßenverkehrs durch Lichtemissionen, die durch Sonnenreflexionen 

an den Modulen der Photovoltaikanlage entstehen ist für den Straßenverkehr nicht zu 

erkennen. 

Eine Blendwirkung auf die nächsten Wohnbebauungen in etwa 200 m Entfernung wird 

durch landwirtschaftliche Nebengebäude, durch längslaufende Heckenstrukturen oder 

durch die im Süden beginnenden Waldflächen vermieden. 

Lärmintensive Wartungsarbeiten sind nur werktags tagsüber von 07:00 – 20:00 Uhr zuläs-
sig, gem. der TA-Lärm genannten Anforderungen müssen bei nächstgelegenem Wohnge-
bäude erfüllt sein. 
Die Anlage bleibt in den Nachtstunden unbeleuchtet. 

3.11. Beschreibung der Photovoltaikanlage 

Die Photovoltaikmodule werden fest aufgestellt in südlicher Richtung ausgerichtet, so 

dass die Modulreihen von West nach Ost verlaufen. Die Module dürfen sich gegenseitig 

nicht beschatten, folglich sind der Konstruktionshöhe wirtschaftliche und 

einstrahlungsbedingte Grenzen gesetzt (maximal 3,50 m über Geländeoberkante); aus 

demselben Grund ist zwischen den Modulreihen ein Abstand von etwa 3,30 m 

erforderlich, der ebenso wie die Fläche unter den Modulen von extensiv gepflegtem 
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Grünland bedeckt ist. Die Trägerkonstruktion besteht aus Stahlprofilen. Die Gründung 

erfolgt mittels Ramm- oder Schraubfundament aus einer Zink-Aluminium-Magnesium 

Legierung. 

Die notwendigen Technikräume werden innerhalb der festgesetzten Baugrenzen 

aufgestellt. Es sind Gebäude bis zu einer Höhe von maximal 5,00 m zulässig. 

Die Bereiche zwischen den Modultischen und darunter werden extensiv genutzt und 

ausgehagert, um eine Erhöhung der Artenvielfalt in der Fläche zu erreichen.  

Die eigentliche Modulfläche wird aus versicherungstechnischen Gründen mit einem 

Maschendrahtzaun umfriedet. Die maximale Höhe beträgt 2,20 m. 

Die gesamte Anlage ist wartungsarm und bleibt unbeleuchtet. 

4. Verwirklichung der Planung 

Mit der Verwirklichung des Bebauungsplanes soll im Herbst 2025 begonnen werden. 

Cham, den 13.02.2025 


